
57/Sr  06.02.2009  
Tel. 3401 

 

Sitzung des Sozialausschusses am 16.02.2008 

TOP 6: Bilanz des ersten Jahres des Versorgungsamtes des Kreises Mettmann 

_______________________________________________________________ 

 

 

Aktuelle Ergänzung zur Vorlage 57/003/2008 

 

Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht in NRW im Jahre 2008: 

 

Zwischenzeitlich hat die Bezirksregierung Münster für das Jahr 2008 die landesweiten 

Antragzahlen für die Feststellung einer Schwerbehinderung mitgeteilt. Für diesen Teilbereich 

ist daher bereits ein überregionaler Vergleich mit den vom Gesetzgeber angenommenen 

Fallzahlen möglich. Das nachstehende Ergebnis belegt, dass die im Reformgesetz für diesen 

wesentlichen Aufgabenbereich benannten Werte insgesamt zu niedrig angesetzt waren, der 

Kreis Mettmann hiervon allerdings besonders betroffen war.  

Bei der Verteilung der vom Land für das Schwerbehindertenrecht festgelegten 733,5 Stellen 

hätte die Quote von 2,67% (anstatt 2,37%) allein in diesem Teilbereich für den Kreis 

Mettmann 2 Vollzeitstellen mehr bedeutet. 

 

 

NRW Kreis ME  Landesanteil Kreis ME 2008 

Feststellungs-
verfahren  

§ 69 SGB IX 

SOLL 

ReformG 

IST 

2008 

SOLL 

ReformG 

IST 

2008 

SOLL  

ReformG 

IST 

2008 

 

Erstanträge 171.501 191.187 4.477 5.696 2,61% 2,98% 

Änderungsanträge 244.168 253.666 5.364 6.138 2,20% 2,42% 

 

Gesamt 415.669 444.853 9.841 11.834 2,37% 2,67% 
 

Abweichung +7,02% +20,25% +0,30% 

 
 


